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Bürgermeister :   ...............................

Schriftführer/-in:   ................................

Meschede, den ...........................

(1) Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche
Betriebe,
2. Tankstellen.

(2) Unzulässig sind
1. Einzelhandelsbetreibe
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.
3. Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I bis IV der Abstandsliste zum
Runderlass des MUNLV vom 06.06.2007 sowie Betriebe und Anlagen mit ver-
gleichbarem Emissionsgrad mit folgender Besonderheit:   Die mit (*) gekenn-
zeichneten Anlagearten der Abstandsklasse III und IV sind allgemein zulässig
(Kap. 2.2.2.5 des Abstandserlasses)
4. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden:
1. Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse IV in Anwendung des Punktes
2.4.1.1 des Abstandserlasses (Runderlass des MUNLV vom 06.06.2007) so-
wie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsgrad, wenn nach-
gewiesen wird, dass die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt
werden, dass sie die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise
ausgehenden Emissionen nicht überschreiten. Diesem Ausnahmevorbehalt
unterliegen nicht die in Abs. 2 definierten mit (*) gekennzeichneten Anlage-
arten der Abstandsklasse IV .
2. Verkaufsstellen von Kleinproviant, Reisebedarf, sonstigen Nahrungs- und
Genussmitteln, Zeitschriften, Zeitungen auf einer Verkaufsfläche von max.
35m²; Innerhalb von Tankstellen Verkaufsstellen von Kleinproviant, Reise-
bedarf, Pausenbedarf, sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln, Zeitschrif-
ten, Zeitungen auf einer Verkaufsfläche von max. 150m² (Tankstellenshops).

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I S. 176)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch das zweite
Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1167)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung- PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz -
LNatSchG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2016
(GV. NRW. S. 934), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Februar 2022 (GV. NRW. S 139)

Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO NRW) vom 26. August 1999 (GV. NRW.
S.516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05. November 2015 (GV. NRW. S. 741)

in der jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 
1 BauGB erfolgte, indem der Bebauungsplan im Zeitraum 
vom 25.04.2022 bis 25.05.2022 im Fachbereich Planung 
und Bauordnung öffentlich auslag und Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung gegeben wurde.

Gestaltung von Werbeanlagen (§ 89 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW)

Siehe Satzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede über die äußere Gestaltung von
Werbeanlagen im Gewerbegebiet Enste (in Kraft getreten am: 10.03.2016). Die dort
getroffenen Maßgaben sind für den Geltungsbereich des gesamten Bebauungsplans
anzuwenden.

Fassadengestaltung

a) Die Fassadengestaltung ist in Material und Farbgebung einheitlich vorzunehmen
bzw. aufeinander abzustimmen. Grelle Farben und reflektierende Materialien sind un-

     zulässig.
b) Oberhalb einer Gebäudehöhe von 284m ü. NHN sind ausschließlich Grundfarben zu-
     lässig, deren Helligkeit mindestens ≥ 50% des Farbtons Schwarz beträgt. Schwarz ist

 definiert durch die RAL-Nummern 9004, 9005, 9011 und 9017 des „Deutschen Institutes
     für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V., Sankt Augustin“. Die Verwendung farblicher
     Akzente bei der Fassadengestaltung ist zulässig. Oberhalb einer Gebäudehöhe von

 284m ü. NHN hat sich die farbliche Akzentuierung gegenüber der Grundfarbe der Fassade
 deutlich unterzuordnen.“

Einfriedung

Einfriedungen entlang der Grundstücksgrenze sind nur als transparente Zaun- und
Gitterkonstruktionen zulässig. Zulässige Höhe der Einfriedungen max. 2,25 m ab
Geländeoberkante.

vorhandene 110 kV-Stromfreileitung mit Schutzstreifen, oberirdisch

Höhenschichtlinie mit Bezugshöhe bezogen auf NHN

Im Bereich des vorh. Stromleitungsmastes ist eine Fläche mit einem Radius
von 15m um des Mastmittelpunkt von allen Baumaßnahmen freizuhalten.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches gem. § 9 Abs. 7 BauGB

Baugrenze gem. § 23 BauNVO
Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese Linie nicht überschreiten
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringem Ausmaß kann
zugelassen werden.

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am
07.04.2022 beschlossen, gem. § 2 Abs. 1 BauGB die 3. 
Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 55a  
"Gewerbegebiet Enste II" aufzustellen und das Bauleit-
planverfahren einschl. Gestaltungsvorschriften gem. § 89 
Abs. 2 BauO NRW einzuleiten.

Straßenbegrenzungslinie
öffentliche Verkehrsfläche
Straßenbegrenzungslinie

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung gem. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO

Bereich zur Neugestaltung des namenlosen Gewässers
gem. § 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB

Im Süden des Plangebietes wird der neue geschaffene Gewässerkorridor
einschließlich des Gewässerrandstreifens eingegrünt. Ziel ist die Entwicklung
einer bachbegleitenden Vegetation durch Entwicklung einer blütenreichen 
Hochstaudenflur und Anpflanzung von acht lebensraumtypischen (Ufer)-
Laubbäumen. Zur Vegetationsentwicklung im südlichen Bereich der Neu- 
gestaltung des namenlosen Gewässers ist eine standortangepasste Regio-
saatmischung „Ufersaum“ (Produktionsraum 4 Westdeutsches Berg- und 
Hügelland, Ursprungsgebiet 7 Rheinisches Bergland) zu verwenden 
(Ansaatstärke: 2 g/m² (20 kg/ha)). Damit soll eine rasche Begrünung der 
Böden sichergestellt und Dominanzen von Brennnessel und Wurzelunkräutern 
vermieden werden. Eine geeignete Saatmischung sollte ca. 50 % Kräuteranteil 
und 50 % Gräseranteil aufweisen. Zur Funktionserfüllung als Pufferstreifen 
sind die Böschungen und Gewässerrandstreifen in dem Bereich extensiv zu 
unterhalten. Der tatsächliche Pflegerhythmus wird vor Ort festgelegt und 
sollte eine maximal 3-fache Mahd pro Jahr nicht übersteigen. Anfallendes 
Mahdgut ist abzutransportieren.

Mit Leitungsrechten zu belastende Fläche
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB
hier:  Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle
Überbauung mit Gebäuden ist nicht zulässigen.

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a)

Grundflächenzahl als Höchstgrenze gem. §§ 16 u. 19 BauNVO

Die maximale Gebäudehöhe (Ok = Oberkante Gebäude inkl. Attika)

Vorhandenes Gewässer, hier Grügelbach

Geplantes Gewässer, hier Umlegung des namenlosen Gewässers

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
hier:  Privatweg

Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien

An Fassaden sind senkrechte Elemente zur Gewinnung von regenerativen Energien
(PV-Module) zulässig, sofern sich diese in die Farbgestaltung und Strukturierung
der Fassade einfügen.

geplante und vorhandene Abwasserkanäle, unterirdisch

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes mit Begründung hat
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.03.2024 bis
29.04.2024 öffentlich ausgelegen.
Ort und Zeit der Auslegung sind am 20.03.2024 ortsüblich 
bekanntgemacht worden.

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am
20.06.2024 über die in der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2
BauGB vorgebrachten Anregungen beraten und beschlos-
sen.

Mit dem Tage der Bekanntmachung tritt dieser Bebauungs-
plan am .................. gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. Der
Bebauungsplan mit Begründung kann während der Dienst-
stunden im Fachbereich Planung und Bauordnung der 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede eingesehen werden.

Industriegebiet mit Einschränkung (§ 9 BauNVO)

Die Übereinstimmung der Verfahrensmerkmale mit dem
Original wird hiermit beglaubigt.

Baumassenzahl als Höchstgrenze gem. § 21 BauNVO

vorh. Flurstücksgrenzen

vorh. Topographie

Höhenpunkte bezogen auf NHN

vorh. Gebäude

Franz-Xaver-Kapelle, denkmalgeschützt

Flurstücknummer

vorh. Böschungen

vorh. Graben

vorh. Baum

30

vorh. Kanalschacht / Hydrant / Wasserschieber

vorh. Straßenablauf / Leuchtmast / Gasschieber

Maßzahl

Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen
der Flurstücke sowie die Darstellung der Gebäude mit 
dem Nachweis des Liegenschaftskatasters übereinstim-
men. Insoweit entspricht die Planunterlage den Anforder-
ungen des § 1 der Planzeichenverordnung in der Fassung
vom 18.12.1990.

Meschede, den ........................

Bürgermeister :   ...............................

Meschede, den ...........................

Meschede, den ...........................

Bürgermeister 
Im Auftrage

Meschede, den ...........................

Bürgermeister :   ...............................

Bürgermeister :   ...............................

Meschede, den ...........................

Bürgermeister :   ...............................

Meschede, den ...........................

Bürgermeister :   ...............................

Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Bau-
gebieten unzulässig sind.

Meschede, den ...........................

Bürgermeister :    ...............................

Meschede, den ...........................

Schriftführer/-in:   ................................

Bürgermeister :    ...............................

Meschede, den ...........................

Bürgermeister :   ...............................

Meschede, den ...........................Meschede, den ...........................

Bürgermeister :   ...............................

Schriftführer/-in:   ................................

Industriegebiet (§ 9 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 1-10 BauNVO)

Schriftführer/-in:   ................................

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am
14.03.2024 die öffentliche Auslegung dieses Bebauungs-
planes gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Gem. § 4 Abs. 1 BauGB sind die berührten Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom
15.04.2022 um Stellungnahme bis zum 25.05.2022
gebeten worden.

..... 14.04.2022 öffentlich bekannt gemacht worden.

Private Grünfläche -1
Zweckbestimmung: Gewässerrandstreifen entlang des Grügelbaches. 
Die Fläche ist einzusäen und darf nicht versiegelt, verdichtet oder mit 
baulichen Anlagen oder Fahrzeugen besetzt werden.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB
hier: Schutzstreifen der 110 kV-Stromfreileitung Spreiberg - Olsberg

Gehölzsaum als straßenbegleitender Grünstreifen
Die Fläche ist mit Sträuchern in Form einer mehrreihigen Hecke aus
standortgerechten, heimischen Strauchgehölzen (versetzt gepflanzte frei
wachsende Landschaftshecke) anzulegen. Die anzupflanzenden und zu er-
haltenden Gehölze sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten;
die DIN 18916 und DIN 18920 sind zu berücksichtigen. Abgänge sind gleich-
artig zu ersetzen. Um eine ausreichend dichte Heckenstruktur zu gewähr-
leisten, ist ein Reihen- und Pflanzabstand von 1,5m zu beachten. Die Sträu-
cher sind versetzt zu pflanzen. 

Pflanzqualität: 
Strauchgehölze mit Pflanzqualität 80-120cm (2-3-jährig verschult) 

Pflanzliste: lebensraumtypische Straucharten:
Haselnuss (Corylus avellana), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra),
Schlehe (Prunus spinosa), Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus),
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Hartriegel (Cornus sanguinea),
Hundsrose (Rosa canina)

Fassadengebundene Beleuchtungsanlagen sowie beleuchtete Schriftzüge sind in Richtung
Westen (Stockhausen und Ensthof) nur bis zu einer Gebäudehöhe von 284m ü. NHN zulässig.

(1) Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche
Betriebe,
2. Tankstellen.

(2) Unzulässig sind
1. Einzelhandelsbetreibe
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.
3. Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I bis V der Abstandsliste zum
Runderlass  des MUNLV vom 06.06.2007 sowie Betriebe und Anlagen mit ver-
gleichbarem Emissionsgrad mit folgender Besonderheit:   Die mit (*) gekenn-
zeichneten Anlagearten der Abstandsklasse IV und V sind allgemein zulässig
(Kap. 2.2.2.5 des Abstandserlasses)
4. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden:
1. Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V in Anwendung des Punktes
2.4.1.1 des Abstandserlasses (Runderlass des MUNLV vom 06.06.2007) so-
wie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsgrad, wenn nach-
gewiesen wird, dass die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt
werden, dass sie die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise
ausgehenden Emissionen nicht überschreiten. Diesem Ausnahmevorbehalt
unterliegen nicht die in Abs. 2 definierten mit (*) gekennzeichneten Anlage-
rten der Abstandsklasse V .
2. Verkaufsstellen von Kleinproviant, Reisebedarf, sonstigen Nahrungs- und
Genussmitteln, Zeitschriften, Zeitungen auf einer Verkaufsfläche von max.
35m²; Innerhalb von Tankstellen Verkaufsstellen von Kleinproviant, Reise-
bedarf, Pausenbedarf, sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln, Zeitschrif-
ten, Zeitungen auf einer Verkaufsfläche von max. 150m² (Tankstellenshops).

(1) Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche
Betriebe,
2. Tankstellen.

(2) Unzulässig sind
1. Einzelhandelsbetreibe
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.
3. Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I bis VI der Abstandsliste zum
Runderlass  des MUNLV vom 06.06.2007 sowie Betriebe und Anlagen mit ver-
gleichbarem Emissionsgrad mit folgender Besonderheit:   Die mit (*) gekenn-
zeichneten Anlagearten der Abstandsklasse V und VI sind allgemein zulässig
(Kap. 2.2.2.5 des Abstandserlasses)
4. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden:
1. Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI in Anwendung des Punktes
2.4.1.1 des Abstandserlasses (Runderlass des MUNLV vom 06.06.2007) so-
wie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsgrad, wenn nach-
gewiesen wird, dass die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt
werden, dass sie die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise
ausgehenden Emissionen nicht überschreiten. Diesem Ausnahmevorbehalt
unterliegen nicht die in Abs. 2 definierten mit (*) gekennzeichneten Anlage-
arten der Abstandsklasse VI .
2. Verkaufsstellen von Kleinproviant, Reisebedarf, sonstigen Nahrungs- und
Genussmitteln, Zeitschriften, Zeitungen auf einer Verkaufsfläche von max.
35m² ; Innerhalb von Tankstellen Verkaufsstellen von Kleinproviant, Reise-
bedarf, Pausenbedarf, sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln, Zeitschrif-
ten, Zeitungen auf einer Verkaufsfläche von max. 150m² (Tankstellenshops).

Die Baufelder in der Planzeichnung sind nummeriert, um diese in der
Begründung zweifelsfrei ansprechen zu können

abweichende Bauweise - Es gilt die offenen Bauweise mit folgender
Maßgabe:  Eine Gebäudelänge von 50m darf überschritten werden

(1) Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche
Betriebe,
2. Tankstellen.

(2) Unzulässig sind
1. Einzelhandelsbetreibe
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.
3. Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I bis VII der Abstandsliste zum
Runderlass  des MUNLV vom 06.06.2007 sowie Betriebe und Anlagen mit 
vergleichbarem Emissionsgrad mit folgender Besonderheit:   Die mit (*) ge-
kennzeichneten Anlagearten der Abstandsklasse VI sind allgemein zulässig
(Kap. 2.2.2.5 des Abstandserlasses)
4. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden:
1. Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII in Anwendung des Punktes
2.4.1.1 des Abstandserlasses (Runderlass des MUNLV vom 06.06.2007) so-
wie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsgrad, wenn nach-
gewiesen wird, dass die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt
werden, dass sie die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise
ausgehenden Emissionen nicht überschreiten.
2. Verkaufsstellen von Kleinproviant, Reisebedarf, sonstigen Nahrungs- und
Genussmitteln, Zeitschriften, Zeitungen auf einer Verkaufsfläche von max.
35m²; Innerhalb von Tankstellen Verkaufsstellen von Kleinproviant, Reise-
bedarf, Pausenbedarf, sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln, Zeitschrif-
ten, Zeitungen auf einer Verkaufsfläche von max. 150 m ² (Tankstellenshops).

Anpflanzen von 5 Bäumen im straßenbegleitenden Grünstreifen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB

Generell ist im Abstand von etwa 25m (+/- 5m) eine Baumpflanzung vor-
gesehen. Die exakten Pflanzorte werden im Rahmen der Maßnahmenum-
setzung angepasst.

Pflanzqualität: Laubbäume (I. und II. Ordnung) als aufgeasteter Hochstamm
mit einem Stammumfang von 16-18cm in 1,0m Höhe und Sträucher mit
einer Pflanzqualität 80-120cm (2-3-jährig verschult).

Pflanzliste:
Laubbäume I. Ordnung: Stieleiche (Quercus robur),
Vogelkirsche (Prunus avium), Rotbuche (Fagus sylvatica),
Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior)
Laubbäume II. Ordnung: Feldahorn (Acer campestre),
Hainbuche (Carpinus betulus), Holzbirne (Pyrus pyraster),
Holzapfel (Malus sylvestris), Eberesche (Sorbus aucuparia),
Zitterpappel (Populus tremula), Traubenkirsche (Prunus padus),
Schwarzerle (Alnus glutinosa, im Übergang zum Bereich des neugestalteten
namenlosen Gewässers)

87.279

 4.416

33.350
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Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16a BauGB)

Wasserschutzzone III B des Wasserschutzgebietes Stockhausen

Private Grünfläche -2
Grünfläche zur Sicherung des Schutzstreifens der Hochspannungsfreileitung. 
Das Anlegen von begrünten Böschungen als Resultat von Geländeab-
grabungen ist in Abstimmung mit der Westnetz GmbH zulässig.

Wasserschutzzone III A des Wasserschutzgebietes Stockhausen

Anpflanzung einer 5m breiten Baum-Strauchhecke: 
Die Fläche ist mit Bäumen und Sträuchern aus standortgerechten,
heimischen Gehölzen als dreireihige, frei wachsende Baum-Strauchhecke
mit einem Pflanzabstand von im Mittel 1,0 bis 1,5m zwischen den Sträu-
chern und 1,5m zwischen den Reihen anzulegen. Die Sträucher sind
3-reihig versetzt zu pflanzen.
Die anzupflanzenden und zu erhaltenden Gehölze sind fachgerecht zu pflegen
und dauerhaft zu erhalten; die DIN 18916 und DIN 18920 sind zu berück-
sichtigen. Abgänge sind gleichartig zu ersetzen.

Sträucher: Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna),
Zweigriffeliger Weißdorn (Crataegus laevigata),
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus),
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus),
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Schlehe (Prunus spinosa),
Hundsrose (Rosa canina), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
und Salweide (Salix caprea)

In den festgesetzten Schutzzonen III A und III B des Wasserschutzgebietes Stockhausen
sind die in den §§ 3 und 4 der Wasserschutzgebietsverordnung Stockhausen vom
19.09.1988 aufgeführten baulichen Anlagen und Maßnahmen genehmigungspflichtig.

Genehmigungspflichtig sind in der Zone III A  z.B.:
- die in Zone II B genehmigungspflichtigen Tatbestände;
- das Errichten, Wiederherstellen, wesentliche Ändern oder die Nutzungsänderung von
baulichen Anlagen i. S . d. BauO NRW.

Genehmigungspflichtig sind in der Zone III B  z.B.:
- das Errichten von Parkplätzen oder Stellplätzen für mehr als 10 KFZ;
- der Bau neuer oder das wesentliche Ändern bestehender Straßen und Wege.

Des Weiteren wird auf die Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung Stockhausen
hingewiesen.

Abstandsgrün / Gehölzpflanzung als Puffer zwischen GIB und Ensthof

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Boden-
funde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in
der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen
und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien) entdeckt werden. 
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbe-
hörde (Tel. 0291 – 205275) und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle
Olpe (Tel.: 02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520), unverzüglich anzuzeigen.
Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde
die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die
Obere Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Unter-
suchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Be-
troffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW).
Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie den sonstigen Nutzungs-
berechtigten eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt werden, kann
angeordnet werden, dass die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung
des Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weiterer
auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denk-
malschutzgesetz NW).

Gehölzsaum als straßenbegleitender Grünstreifen

Entwicklung einer gewässerbegleitenden Hochstaudenflur
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Grenze des Geltungsbereichs angrenzender Bebauungspläne

Baugrenze aus angrenzenden Bebauungsplänen

Zuordnung von Kompensationsmaßnahmen zu den Eingriffen in den jeweiligen
Eingriffsflächen (§ 1a BauGB)

Alle bauvorbereitenden Maßnahmen, wie z.B. die Räumung des Baufeldes, sowie der 
Baubeginn müssen zum Schutz der Brutvögel außerhalb der Brutzeit (15. März bis 31. Juli)
durchgeführt werden. Somit kann die Gefährdung (Tötung von Individuen und Störungen
während der Fortpflanzungszeit; Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG) aller vor-
kommenden Vogelarten vermieden werden. Siedeln sich Vögel trotz schon begonnender
Bauarbeiten im Bereich der Baustelle an, ist davon auszugehen, dass diese durch die
Arbeiten nicht gestört werden.
Darüber hinaus sind laut § 39 BNatSchG im Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September
keine Baumfällungen und Gehölzschnitte (auf den Stock setzen) zulässig.

Ersatzflächen für den Verlust / Inanspruchnahme einer nach
§ 42 LNatSchG NRW geschützten feuchten Hochstaudenflur sowie
gesetzlich geschütztes Feuchtgrünland.

Entwicklungskorridor für den verlegten namenlosen Bach. Innerhalb der
Ersatzaue, entlang des neuen Gewässerufers, sind blütenreiche Hoch-
staudenfluren/Feuchtgrünland zu entwickeln. Die Böden in der frisch ab-
gegrabenen Ersatzaue sollen möglichst schnell eine geschlossene Vege-
tationsdecke aufweisen. Die rasche Eingrünung der Flächen erfolgt we-
sentlich durch Pflanzgutübertragung. Vor der Gewässerverlegung sind
hierzu die feuchten Hochstauden- bzw. Feuchtgrünlandarten zu bergen,
umzusiedeln und in der neuen Ersatzaue einzubringen. Ggf. ist eine Fläche
zur Zwischenlagerung zu bestimmen. Die genaue Festlegung der Pflanzorte
erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung/Realisierung vor Ort.  
Ergänzend wird die Vegetationsentwicklung durch eine standortangepasste 
Regiosaatmischung „Feuchtwiese“ (Produktionsraum 4 Westdeutsches Berg-
und Hügelland, Ursprungsgebiet 7 Rheinisches Bergland) mit Ansaatstärke:
2 g/m² (20 kg/ha) beschleunigt. Dies hat zudem den Vorteil, dass in der
Initialphase massenhaft auflaufender Gehölzanflug eingedämmt werden kann.
Eine geeignete Saatmischung sollte z. B. bei ca. 30 % Kräuteranteil und 70 %
Gräseranteil aufweisen. Die genaue Zusammensetzung der Saatmischung ist
dem Umweltbericht zu entnehmen.  

Anschließend sind die Flächen durch eine gelenkte Sukzession zu entwickeln.
Durch gezielte Kontrollen und ggf. Pflegemaßnahmen (bspw. manuelle Ge-
hölzentnahme, weitere Mahd) muss sichergestellt werden, dass die Hoch-
staudenflur bzw. das Feuchtgrünland sich entsprechend als gesetzlich ge-
schütztes Biotop entwickeln. Um generell einem starken Aufwachsen von
Gehölzen entgegenzuwirken, soll ggf. alle 3-5 Jahre eine Mahd durchgeführt
werden. Die Vegetationsentwicklung ist über einen Zeitraum von 5 Jahren
(mind. jährliche Flächenkontrolle) speziell im Hinblick auf aufkommende
Neophyten (bes. Riesen-Bärenklau) sowie Gehölze zu kontrollieren und ggf.
sind entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung durchzuführen. Der Ein-
satz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln am Gewässer ist untersagt.

vorh. Zaun

Anpflanzen von 8 Bäumen in der Gewässerparzelle
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB

Innerhalb der neu geschaffenen Gewässerparzelle ist die Anpflanzung
von mindestens acht lebensraumtypischen Laubbäumen vorgesehen.
Die Bäume sind beidseits des neuen Gewässerverlaufs versetzt zu
pflanzen, sodass im Zusammenwirken mit den bestehenden radweg-
begleitenden Laubgehölzen eine durchgängige, landschaftsgliedernde
und -belebende Baumkulisse entsteht, die im Nahbereich des Radweges
und der L743 sichtverstellenden Charakter auf das Baugebiet entfalten
wird. Die exakten Pflanzorte werden im Rahmen der Bauausführung de-
mentsprechend angepasst. Generell ist im Abstand von etwa 25m (+/- 5m)
eine Baumpflanzung vorgesehen. 
Gewässernah, am südlichen Böschungsfuß, ist bevorzugt Erle
(Alnus glutinosa) zu pflanzen. Auf der nördlichen Uferböschung und auf
dem nördlichen Gewässerrandstreifen sind Arten wie Stieleiche (Quercus
robur) oder Vogelkirsche (Prunus avium) zu verwenden. 
Als Pflanzqualität sind Hochstämme, 3x verpflanzt, aus extra weitem Stand
mit Ballen mit einem Stammumfang von 16-18 cm zu verwenden. 
Die anzupflanzenden Bäume sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft
zu erhalten; die DIN 18916 und DIN 18920 sind zu berücksichtigen. Abgänge
sind gleichartig zu ersetzen. Der Einsatz von Dünger und Pflanzenschutz-
mitteln am Gewässer ist zu unterlassen. Bei Auftreten von Problemunkräutern
müssen die weiteren Maßnahmen mit der Fachbehörde abgestimmt werden.

- Maßnahmen auf Flächen innerhalb des Geltungsbereiches der 3. Änderung und
Erweiterung des Bebauungsplans -

Den Grundstücken innerhalb der Eingriffsfläche B wird die festgesetzte Fläche zum An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern „Abstandsgrün / Gehölzpflanzung als Puffer zwischen
GIB und Ensthof“ (Anpflanzungsfläche 1) (innerhalb von Eingriffsfläche B) zugeordnet.

Den Grundstücken innerhalb der Eingriffsfläche D werden die Kompensationsmaßnahmen
„Entwicklung einer gewässerbegleitenden Hochstaudenflur“, „Bereich zur Neugestaltung
des namenlosen Gewässers inkl. Baumpflanzungen“ und „Gehölzsaum als straßenbegleitender
Grünstreifen inkl. Baumpflanzungen“ (Anpflanzungsfläche 2)  zugeordnet.

Den Grundstücken innerhalb der Eingriffsfläche E wird die festgesetzte „Grünfläche – Privat“
entlang des Grügelbaches (innerhalb von Eingriffsfläche E) zugeordnet.

- Maßnahmen auf externen Flächen außerhalb des Geltungsbereiches der 3. Änderung und
Erweiterung des Bebauungsplans -
Den unten genannten Eingriffsgrundstücken sind landschaftspflegerische Kompensations-
maßnahmen auf externen Flächen zugeordnet, die im Schreiben des HSK vom 28.02.2006,
Az.: 35/61 95 92/8 bezeichnet worden sind, und zwar im Stadtwald, gelegen im Naturschutz-
gebiet Hamorsbruch, als Kompensation für das Defizit der nachstehend genannten Biotop-
punkte. Ziel der Maßnahmen ist die Entwicklung naturnaher, standortgerechter Bruch-/ Moor-
wälder auf bislang mit Nadelholz fehlbestockten Standorten im NSG Hamorsbruch. Die Lage
des Naturschutzgebietes Hamorsbruch ist im Umweltbericht kenntlich gemacht.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Eingriffsflächen und das jeweilige Biotoppunkte-Defizit,
welches durch die externen Kompensationsmaßnahmen auszugleichen ist, aufgeführt:

  Eingriffsgrundstück
  Gemarkung Meschede-Land,   Eingriffsfläche im Beiplan    Biotoppunkte-Defizit
  Flur 1, Flurstücke ...

  36, 41, 144 tlw., 147 tlw.,  
  148 tlw., 155 tlw.

  139 tlw., 147 tlw., 148 tlw.,      
  155 tlw., 156

  147 tlw., 148 tlw., 155 tlw. 

Die Kompensationsgeldzahlung, die für die Entnahme der Biotoppunkte aus dem Ökokonto
zu entrichten ist, ist unmittelbar nach der Nutzungsaufnahme für das erste Vorhaben in den
privaten Eingriffsgrundstücken B und E - gerechnet nach der Rechtskraft dieser Bebauungs-
plansatzung - fällig. Eine Sicherung erfolgt durch:
a. städtebaulichen Vertrag  oder
b. durch Bescheid über die Satzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede zur Erhebung
von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135a – 135c vom 25.09.2009.

Dies gilt nicht, wenn das Kompensationsgeld bereits über den Verkaufserlös des erschlossenen
Baubodens refinanziert worden ist.

Die zugeordneten landschaftspflegerischen Maßnahmen auf den externen städtischen Flächen
im Naturschutzgebiet Hamorsbruch sind bereits vom Regiebetrieb „Städtische Forstdienststelle“
vollzogen worden.

Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen
der Leitung bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der Westnetz GmbH Bauunterlagen
(Lagepläne und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über NN) zur Prüfung und 
abschließenden Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grund-
stückseigentümer/Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen bedürfen der Zu-
stimmung der Westnetz GmbH.

Die festgesetzte Gehölzreihe entlang der westlichen Plangebietsgrenze muss in ihrer der-
zeitigen Ausprägung als störungsarmer Fledermauskorridor erhalten bleiben. Eine Beleuchtung
in Richtung der Gehölzreihe ist zu vermeiden. Das Gelände darf nur mit von der Gehölzreihe
abgewandten Lichtstrahlern ausgeleuchtet werden.
Die Beleuchtung des Plangebietes ist zweckdienlich zu halten. Die Vorgaben des Gesetzes
zum „Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften" 
vom 18.8.2021 (hier Artikel 1, Nr. 13 im Zusammenhang mit Artikel 4, Abs. 3) sind einzu-
halten.
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B. FESTSETZUNGEN gem. § 9 Abs. 1 u. 7 BauGB
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. m. § 89 Abs. 1 BauO NRW)

Ok max. =
284m ü. NHN

Maß der baulichen Nutzung

GRZ 0,8

Baugrenzen, Bauweise

Verkehrsflächen

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER
ÖFFENTLICHKEIT BESCHLUSS

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am
14.03.2024 über die während der Beteiligung gem. §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen 
beraten und beschlossen.

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitung

GI

C. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN

3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 55a
" Gewerbegebiet Enste II "

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Die vorgesehene Aufstellung und Art der Beteiligung der 
Öffentlichkeit ist gem. §§ 2 Abs. 1 und 3 Abs. 1 BauGB 
am

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND
SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

OFFENLEGUNGSBESCHLUSS
OFFENLEGUNG UND EINHOLUNG VON
STELLUNGNAHMEN

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche
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D. SONSTIGE DARSTELLUNGEN OHNE NORMENDARSTELLUNG

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses

KARTHOGRAPHISCHE DARSTELLUNG
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BESCHEINIGUNGBEKANNTMACHUNG

Gemarkung Meschede - Land * Flur 1

BESCHLUSS
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A. RECHTSGRUNDLAGEN

Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen im Sinne 
des Bundesimmsisionsschutzgesetztes gem. § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB
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Mit Schreiben vom 26.03.2024 wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 
29.04.2024 gebeten.

Schriftführer/-in:   ................................

ERMÄCHTIGUNGSGRUNDLAGEN

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/
SGV NRW 2023) in der zur Zeit gültigen Fassung, des § 2 
Abs. 1 und § 10 BauGB i. d. F. der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zur Zeit gültigen Fas-
sung, der BauNVO vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) in 
der zur Zeit gültigen Fassung und des § 89 der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 03.08.2018 
(GV NRW S. 421) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat 
der Rat der Kreis-und Hochschulstadt Meschede diesen 
Bebauungsplan am 20.06.2024 als Satzung sowie die 
Satzungsbegründung hierzu beschlossen.

04.09.2024

gez. Andreas Jacob
(Öffentich bestellter Vermessungsingenieur)

( S i e g e l )

21.06.2024

gez. Christoph Weber

21.06.2024

gez. Christoph Weber

21.06.2024

gez. Christoph Weber

21.06.2024

gez. Christoph Weber

21.06.2024

gez. Christoph Weber

21.06.2024

gez. Christoph Weber

21.06.2024

gez. Christoph Weber

21.06.2024

gez. Christoph Weber

21.06.2024

gez. Christoph Weber

13.09.2024

gez. Christoph Weber

13.09.2024

( S i e g e l ) ( S i e g e l ) ( S i e g e l ) ( S i e g e l ) ( S i e g e l )

( S i e g e l ) ( S i e g e l ) ( S i e g e l ) ( S i e g e l ) ( S i e g e l )

gez. Ursula Henke

gez. Ursula Henke gez. Ursula Henke gez. Ursula Henke

gez. Ursula Henke




